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Bekanntmachung/Aufforderung zur Angebotsabgabe 

Öffentliche Ausschreibung nach § 9 UVgO 
– Consultant – Technical advisory and capacity building support 

 

 

1. Allgemeine Bestimmungen und Erläuterungen 
 

1.1 Bezeichnung und die Anschrift der zur Angebotsabgabe auffordernden Stelle, der den Zuschlag 
erteilenden Stelle sowie der Stelle, bei der die Angebote einzureichen sind:  

 
BICC - Bonn International Centre for Conflict Studies gGmbH 
Vergabestelle 
Pfarrer-Byns-Str. 1 
53121 Bonn 

 
1.2 Art der Vergabe:  

 
Öffentliche Ausschreibung nach § 9 UVgO 

 
1.3 Gegenstand der Vergabe 

 
Der Gegenstand der Vergabe ist die Beschaffung von Dienstleistungen – „Berater – Technische 
Beratung und Unterstützung beim Kapazitätsaufbau“ / “Consultant – Technical advisory and capacity 
building support”. 

 
 

Pinar Rey 

Vergabestelle  
 
Phone:  
T +49 (0)228 911 96 30 

e-mail:  
tender@bicc.de 

 
 
9. Januar 2026 

 

An alle Bieter 



 

Öffentliche Ausschreibung - 
Consultant – Technical advisory and 

capacity building support 

Datum 09.01.2026 

Bekanntmachung Vergabenummer AV-2026001 

 

 

   
  Page 2 from 6 

1.4 Form, in der die Angebote einzureichen sind: 

 
Gefordert ist eine digitale Angebotsabgabe mittels einer passwortgeschützten Zip-Datei durch E-Mail-
Zustellung. Die Angebotsunterlagen sind seitens des Anbietenden mit einem Passwort zu schützen, 
das dem BICC am Tag nach Ablauf der Abgabefrist per E-Mail an tender@bicc.de separat zugeschickt 
wird. 

 
1.5 Datenschutzhinweis  

Das BICC verarbeitet personenbezogene Daten der Bieter zur Durchführung des Vergabeverfahrens. 
Im Falle des Zuschlages werden die Daten des obsiegenden Bieters zudem zur Durchführung des 
Vertrages verarbeitet. Die weiteren Informationen gemäß Informationspflicht aus Art. 13 und 14 der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sind der Anlage 6 zu entnehmen.   

 

1.6 Verschwiegenheitsverpflichtung  

Der Bieter hat - auch nach Beendigung der Ausschreibung - über die ihm bei seiner Tätigkeit bekannt 
gewordenen dienstlichen Angelegenheiten der BICC – Bonn International Centre for Conflict Studies 
gGmbH Stillschweigen zu bewahren. Der Schutz personenbezogener Daten ist zu beachten. 
Insbesondere dürfen personenbezogene Daten nicht ohne Einwilligung der BICC – Bonn International 
Centre for Conflict Studies gGmbH zu anderen Zwecken als denen der Angebotserstellung und ggf. 
Vertragsdurchführung verwendet werden. Der Bieter hat hierzu auch die an der Erstellung des 
Angebots beteiligten Personen zu verpflichten. 

 
1.7 Sprache 

 
Das Angebot ist in englischer Sprache abzufassen und die Korrespondenz mit der Vergabestelle ist in 
englischer Sprache zu führen. 

 
1.8 Entschädigung für die Bearbeitung des Angebotes 

 
Für die Bearbeitung der Vergabeunterlagen und die Erstellung des Angebotes wird keine 
Entschädigung gewährt. 

 
1.9 Bietergemeinschaften 

 
Arbeitsgemeinschaften und andere gemeinschaftliche Bieter haften gesamtschuldnerisch für die 
Erfüllung der angebotenen Leistungen und haben in den Angeboten sämtliche Mitglieder der 
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Bietergemeinschaft zu benennen sowie eines ihrer Mitglieder als bevollmächtigten Vertreter für das 
Vergabeverfahren, den Abschluss und die Durchführung des Vertrages zu bezeichnen - hierfür ist die 
Eigenerklärung zur Bietergemeinschaft zu nutzen – siehe bitte die Anlage 2. Ferner haben alle 
Mitglieder der Bietergemeinschaft die aufgeführten und geforderten Nachweise zu erbringen. 

 
 

1.10 Weitergabe von Leistungen an Subunternehmer: 

 
Die wesentlichen Kernleistungen (s. ToR; Anlage 1) sind vom Bieter (Hauptauftragnehmer) selbst zu 
erbringen. Der Bieter hat Art und Umfang der Leistungen anzugeben, die er an Subunternehmer 
übertragen will und diese zu benennen sowie bei Angebotsabgabe Eignungsnachweise für die 
Subunternehmer vorzulegen. Bei der Einholung von Angeboten von Subunternehmern ist der Bieter 
verpflichtet kleine und mittlere Unternehmen angemessen zu beteiligen, Unteraufträge an kleine und 
mittlere Unternehmen in dem Umfang zu erteilen, wie es mit der vertragsgemäßen Ausführung der 
Leistung zu vereinbaren ist, bei der Übertragung von Teilleistungen nach 
Wettbewerbsgesichtspunkten zu verfahren und dem Subunternehmer insgesamt keine ungünstigeren 
Bedingungen – insbesondere hinsichtlich der Zahlungsweise und der Sicherheitsleistungen zu stellen, 
als sie durch den Auftrag mit dem Bieter vereinbart werden. Der Bieter wird jedoch darauf 
hingewiesen, dass die Weitergabe an andere als die im Angebot benannten Subunternehmer der 
Zustimmung des Auftraggebers bedarf. Der Hauptauftragnehmer haftet gesamtschuldnerisch für die 
zu erbringenden Leistungen. 

 
1.11 Personenbezogene Bezeichnungen 

 
Bei den in diesen Vergabeunterlagen verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gilt die 
gewählte Form für beide Geschlechter.  Sofern nicht ausdrücklich anders bestimmt, sind mit „Bieter“ 
sowohl einzelne Unternehmen als auch Bietergemeinschaften gemeint; mit Auftragnehmer (AN) sind 
Bieter oder Bietergemeinschaften gemeint, die den Zuschlag erhalten haben.   
 

1.12 Aufteilung in Lose: Ja 
Los 1: 1 Junior Consultant 

Los 2: 1 Junior Consultant 
 
Bieter können sich nur auf 1 Los bewerben. 
 

1.13 Gegebenfalls die Zulassung von Nebenangeboten: 

Nein 
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1.14 Kostenangebot 
Preise sind in EURO anzugeben. 
Wir bitten um ein Kostenangebot unter Angabe des Tagessatzes. 

 

 
2. Art der Vergabe / Vergabeverfahren 

 
2.1 Art und Umfang der Leistung sowie der Ort der Leistungserbringung:  

 
Die detaillierte Leistungsbeschreibung ist Bestandteil der Vergabeunterlagen; s. Anlage 1 (ToR) 
 

 
2.2 Bezeichnung und die Anschrift der Stelle, die die Vergabeunterlagen abgibt oder bei der sie 

eingesehen werden können: 
 
Die Vergabeunterlagen können kostenlos im PDF-Format auf unserer Website https://tender.bicc.de/ 
heruntergeladen werden. 

 
2.3 Angebots- und Bindefristen:  

 
Angebotsabgabefrist: 04.02.2026 
Zuschlagsfrist: 27.02.2026 

Bindefrist: 27.02.2026 
 

2.4 Frist für Fragen zu den Ausschreibungsunterlagen 

 
Fragen senden Sie bitte bis spätestens 21.01.2026 schriftlich per E-Mail ausschließlich an 
tender@bicc.de. 

 
Alle Bieterfragen werden auf unserer Webseite veröffentlicht und beantwortet. 

 
2.5 Ausführungszeitraum:  

 
Der Vertrag soll im März 2026 beginnen und bis Ende Dezember 2026 laufen. Der genaue Zeitplan und 
der Arbeitsaufwand werden mit BICC vereinbart. Für diese Beratung werden maximal pro Position 120 
Arbeitstage im Jahr 2026 veranschlagt. 
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2.6 Eignungsprüfung 
Als öffentlicher Auftraggeber darf die BICC gGmbH Aufträge nur an geeignete Auftragnehmer 
vergeben. Geeignet ist, wer die Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit für öffentliche 
Aufträge besitzt und für den keine Ausschlussgründe nach den §§ 13 und 124 GWB vorliegen. Daher 
werden im Rahmen dieses Vergabeverfahrens folgende Nachweise / Eignungserklärungen seitens der 
BICC gGmbH gefordert: 

 
 Ein Anschreiben, in dem Sie Ihre einschlägigen Erfahrungen darlegen. 
 Ein ausführlicher Lebenslauf mit zwei Referenzen. 
 Beispiele früherer Arbeiten (z. B. Berichte, kurze analytische Notizen, Schulungsunterlagen, 

Veröffentlichungen (falls vorhanden)) 
 Unterschriebene Eigenerklärung Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB (siehe Anlage 3) 
 Unterschriebene Eigenerklärung Scientology (s. Anlage 4) 
 Unterschriebene Eigenerklärung Mindestlohngesetz (s. Anlage 5) 
 Nachweis über die Eintragung in das Handelsregister (wenn eine Registrierungspflicht besteht). 

 
 

2.7 Zuschlagskriterien, Wertung der Angebote: 

 
Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. Die Bewertung der Angebote erfolgt über 
prozentual gewichtete Zuschlagskriterien im Verhältnis von Wissen/Fachkenntnisse und Expertise und 
Erfahrung (Arbeitserfahrung, Publikationen) zu 60%: 
 
Zuschlagskriterium: Nachgewiesene Beratungs-/Schulungskompetenzen 
Art des Kriteriums: Wissen/Fachkenntnisse 
Erreichbare Punkte Beratungskompetzen: 3 
Erreichbare Punkte Schulungskompetenz: 2 
 
Zuschlagskriterium: Berufserfahrung/Publikationen 
Art des Kriteriums: Fachwissen und Erfahrung 
Erreichbare Punkte Berufserfahrung: 3 
Erreichbare Punkte Publikationen: 2 
 
Daneben wird der Angebotspreis mit 40 % gewichtet. 
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2.8 Pflichten des Bieters 

 
Der Bieter hat sich vor der Abgabe des Angebotes über den Umfang der zu erbringenden Leistungen zu 
unterrichten, sodass kein Zweifel über Art und Umfang der ausgeschriebenen Leistungen besteht. 
Weiterhin hat der Bieter mögliche Nichtplausibilitäten oder Unklarheiten in den 
Ausschreibungsunterlagen umgehend mit der Vergabestelle zu klären. Probleme, die sich durch die 
Nichtwahrnehmung der Informationspflicht oder der Nichtwahrnehmung der Klärung von Unklarheiten 
ergeben, gehen zu Lasten des Bieters. Nachforderungen aus Anlass ungenügender Unterrichtung über 
den Umfang der Leistung bzw. über die Art und Weise der Ausführung  
werden nicht anerkannt. Enthalten die Ausschreibungsunterlagen nach Auffassung des Bieters 
Unklarheiten, die seine Preisermittlung beeinflussen können, hat er den Auftraggeber unverzüglich vor 
der Angebotsabgabe schriftlich darauf hinzuweisen. 

 
2.9 Zuschlagserteilung, Vertrag, Vertragsgrundlage 

 
Die Zuschlagserteilung erfolgt schriftlich. Wird der Zuschlag rechtzeitig und ohne Änderung erteilt, ist 
der Vertrag zu den Vorgaben dieses Verfahrens auf der Grundlage Ihres Angebotes rechtskräftig 
zustande gekommen; dies gilt unbeschadet einer eventuellen späteren urkundlichen Unterzeichnung 
eines Vertrages. 
 
Es gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B). 
 
Achtung: Bietereigene Allgemeine Geschäftsbedingungen sind ausgeschlossen. 

 
 

 
Anlagen: 
Anlage 1: Leistungsbeschreibung (ToR) 
Anlage 2:  Eigenerklärung Bietergemeinschaft 
Anlage 3:  Eigenerklärung Ausschlussgründe 
Anlage 4: Eigenerklärung Scientology 
Anlage 5: Eigenerklärung Mindestlohngesetz 
Anlage 6:  DSGVO 
 

 

 


